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 Stocamine 

 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

für Ihr Schreiben vom 23. Juli 2021, in dem Sie erneut auf die Situation der Sonderab-

falldeponie Stocamine im Elsass zu sprechen kommen, danke ich Ihnen. Ihre Fragen 

möchte ich wie folgt und im Kontext der Landtagsdrucksache 17/543 beantworten. 

Bei einer Flutung der Grube Stocamine kann ein potenzieller Austrag von Schadstof-

fen in das oberflächennahe elsässische Grundwasser grundsätzlich nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. In welchem Ausmaß eine Verunreinigung des oberflächen-

nahen Grundwassers hierdurch möglich wäre, hängt stark von den von französischer 

Seite zu treffenden Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen ab. Wir haben die 

französischen Behörden darum mehrfach und mit Nachdruck, so auch in der Stellung-

nahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Endlagerung der Abfälle, darauf 

hingewiesen, dass umfangreiche Sicherungsmaßnahmen und ein Monitoring zum 

Schutz des Grundwassers unerlässlich sind – und werden dies weiter tun. Dabei ist 

es im Hinblick auf die denkbaren hydraulischen Sicherungsmaßnahmen weitgehend 

irrelevant, ob gegebenenfalls weitere Schadstoffe in den bereits abgelagerten Abfäl-

len identifiziert werden können oder nicht.  
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Wie bereits mit Schreiben unseres Hauses vom 4. September 2020 mitgeteilt, wäre 

Baden-Württemberg, nach aktuellem Erkenntnisstand, zumindest in absehbarer Zeit 

nicht von einer Schadstoffverfrachtung berührt. Der oberflächennahe Grundwasser-

abstrom aus dem Bereich Wittelsheim erfolgt in die elsässische Rheinniederung und 

von hier im Wesentlichen über eine längere Strecke rheinparallel nach Norden. Zu-

dem würde es bei einem eventuellen Schadstoffaustrag zu einer sehr starken Verdün-

nung der Schadstofffahne kommen. 

Wir erwarten, dass die deutsche Seite über Untersuchungsergebnisse im Zusammen-

hang mit der Sonderabfalldeponie durch die französischen Behörden informiert wird, 

um die aktuelle Situation und Risiken bei Vorliegen neuer Erkenntnisse gegebenen-

falls neu bewerten zu können. Dieses Anliegen wurde seitens der deutschen Behör-

den bereits mehrfach gegenüber der französischen Seite vorgebracht. Das Regie-

rungspräsidium Freiburg wird den Prozess weiterhin für uns aufmerksam verfolgen.  

Unser Haus hat von einer Pressemitteilung der Collectivité européenne d’Alsace vom 

10. September 2021 Kenntnis erlangt, aus der hervorgeht, dass diese eine Verfügung 

zur Aussetzung der Vollstreckung beantragen möchte. Hier bleibt die weitere Entwick-

lung abzuwarten, die wir verfolgen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Andre Baumann MdL 
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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Hat die Landesregierung Erkenntnisse bzw. Prognosen und Szenarien dazu, 
welche Auswirkungen eine Flutung der Sonderabfalldeponie Stocamine bei 
Wittelsheim im Elsass auf die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg 
hätte, die über das Grundwasser der oberrheinischen Tiefebene gewährleistet 
wird?

2.  Welche Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um eine Grundwasser-
verunreinigung in Baden-Württemberg durch Stocamine zu vermeiden?

3.  Wie wurde die Landesregierung von der französischen Regierung in die Ent-
scheidung zur Versiegelung der Sonderabfalldeponie Stocamine miteinbezogen?

4.  Inwiefern wurde die Landesregierung von der französischen Regierung über 
mögliche Risiken für das Grundwasser informiert, die durch die Versiegelung 
von 42 000 Tonnen Giftmüll in der Sonderabfalldeponie entstehen?

5.  Wie stuft die Landesregierung die unter Experten unumstrittene Einschätzung 
ein, dass unter den momentanen Bedingungen eine Flutung der Deponie Stoca-
mine unausweichlich ist?

6.  Existieren Notfallpläne, um die Versorgung der Bevölkerung Baden-Württem-
bergs mit sauberem Trinkwasser zu garantieren, auch nach einer Verschmut-
zung des Grundwassers der oberrheinischen Tiefebene?

15.7.2021

Rolland SPD

Kleine Anfrage

der Abg. Gabriele Rolland SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Gefährdung des Grundwassers durch Versiegelung der Sonder-

abfalldeponie Stocamine

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g

Das französische Umweltministerium hat die Versiegelung der Sonderabfalldepo-
nie Stocamine bei Wittelsheim angeordnet. Dort befinden sich 42 000 Tonnen 
Giftmüll in einer Tiefe von 550 Metern und somit unter der Grundwasserschicht 
der oberrheinischen Tiefebene. Bei einem Wassereinbruch wäre das Trinkwasser 
von zwei Millionen Menschen gefährdet, unter anderem in Baden-Württemberg. 
Dass es trotz Betonversiegelung zu einer Flutung kommen wird, ist unter Exper-
ten Konsens. Es unterscheiden sich nur die Prognosen zur Dauer. Am 18. Januar 
2021 hat die Collectivité Européenne d’Alsace eine Resolution verabschiedet, die 
mittlerweile auch von der Region Freiburg unterstützt wird. Darin wird eine wei-
testgehende Bergung und geordnete Entsorgung der Abfälle gefordert, um nicht 
nachfolgende Generationen mit diesem Problem zu belasten.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 12. August 2021 Nr. 5-0141.5/839 beantwortet das Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine An-
frage wie folgt:

1.  Hat die Landesregierung Erkenntnisse bzw. Prognosen und Szenarien dazu, 
welche Auswirkungen eine Flutung der Sonderabfalldeponie Stocamine bei 
Wittelsheim im Elsass auf die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg 
hätte, die über das Grundwasser der oberrheinischen Tiefebene gewährleistet 
wird?

Im Jahr 2010 wurde der Expertenausschuss „CoPil (Comité de Pilotage) Sto-
camine“ gegründet. Das Gremium bestand aus französischen und ausländischen 
Expertinnen und Experten. Der CoPil hat verschiedene Szenarien zur Schließung 
von Stocamine und der hiermit verbundenen Risiken untersucht und die Ergebnis-
se in einem Bericht im Jahr 2011 veröffentlicht. 

Bei der Flutung von Stocamine kann ein potenzieller Austrag von Schadstoffen in 
das oberflächennahe elsässische Grundwasser grundsätzlich nicht vollständig aus-
geschlossen werden. In welchem Ausmaß eine Verunreinigung des oberflächen-
nahen Grundwassers möglich ist, hängt stark von den von französischer Seite zu 
treffenden Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen ab.

Der oberflächennahe Grundwasserabstrom aus dem Bereich Wittelsheim erfolgt 
in die elsässische Rheinniederung und von hier im Wesentlichen über eine längere 
Strecke rheinparallel nach Norden. Zudem ist mit einer starken Verdünnung zu 
rechnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird deshalb nicht davon ausgegangen, 
dass die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg in absehbarer Zeit ge-
fährdet wird. 

2.  Welche Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um eine Grundwasser-
verunreinigung in Baden-Württemberg durch Stocamine zu vermeiden?

Entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers sind durch die auf 
französischer Seite zuständigen Stellen zu veranlassen. Zum Schutz des ober-
flächennahen Grundwassers werden geeignete Vor-Ort-Maßnahmen auf französi-
scher Seite für erforderlich angesehen. Es ist dabei anzustreben, dass die deutsche 
Seite über Untersuchungsergebnisse im Zusammenhang mit der Sonderabfall-
deponie durch die französischen Behörden informiert wird, um die aktuelle Situa-

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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tion und Risiken gegebenenfalls neu bewerten zu können. Dieses Anliegen wurde 
seitens der deutschen Behörden bereits mehrfach gegenüber der französischen 
Seite vorgebracht. Das Regierungspräsidium Freiburg wird den Prozess weiterhin 
aufmerksam verfolgen.

3.  Wie wurde die Landesregierung von der französischen Regierung in die Ent-
scheidung zur Versiegelung der Sonderabfalldeponie Stocamine miteinbezogen?

4.  Inwiefern wurde die Landesregierung von der französischen Regierung über 
mögliche Risiken für das Grundwasser informiert, die durch die Versiegelung 
von 42 000 Tonnen Giftmüll in der Sonderabfalldeponie entstehen?

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur geplanten Endlagerung der noch 
gelagerten Sonderabfälle wurde dem Regierungspräsidium Freiburg erst nachträg-
lich die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme durch die französische Sei-
te eingeräumt. Davon hat das Regierungspräsidium Gebrauch gemacht und sich 
im Januar 2017 mit einem Schreiben und dem Appell, entsprechende Sicherungs-
maßnahmen zu treffen, an die Préfecture du Haut-Rhin gewandt. Eine sorgfältige 
Prüfung der deutschen Bedenken wurde daraufhin zugesagt. 

Das französische Umweltministerium hatte für das Jahr 2020 eine Machbarkeits-
studie angekündigt. In der Studie sollte überprüft werden, ob eine teilweise Ent-
nahme der Abfälle ökologisch vertretbar wäre, während der andere Teil in der 
Mine verbleibt und dort gesichert wird. 

Beim letzten deutsch-französischen Behördengespräch zwischen dem Regie-
rungspräsidium Freiburg und der Préfecture du Haut-Rhin im Dezember 2020 
hat die französische Seite mitgeteilt, dass es noch keinen neuen Sachstand gäbe. 
Die Landesregierung wurde über die Ergebnisse und die Veröffentlichung der 
Machbarkeitsstudie nicht informiert. Die Entscheidung des französischen Um-
weltministeriums im Januar 2021 zur Verschließung der Deponie war lediglich 
der Presse zu entnehmen. 

Auf schriftliche Nachfrage des Umweltministeriums hat die französische Um-
weltministerin die deutsche Seite über ihre Entscheidung zur dauerhaften Versie-
gelung der Sonderabfalldeponie informiert und Gründe für die Entscheidung dar-
gelegt. Dabei wurde im Wesentlichen auf eine Studie des französischen staatlich 
geologischen Dienstes aus dem Jahr 2018 und die Machbarkeitsstudie aus dem 
Jahr 2020 Bezug genommen.

5.  Wie stuft die Landesregierung die unter Experten unumstrittene Einschätzung 
ein, dass unter den momentanen Bedingungen eine Flutung der Deponie Stoca-
mine unausweichlich ist?

Beim derzeitigen Kenntnisstand der deutschen Behörden ist das Eindringen von 
Wasser über die Grubenbauten im Elsässer Kalibergbau für die weitere Bewer-
tung der Sonderabfalldeponie und bei der Planung weiterer Vor-Ort-Sicherungs-
maßnahmen zu berücksichtigen. Ziel muss es sein, den Austrag von Schadstoffen 
aus der Deponie in das Grundwasser weitestgehend zu verhindern.

6.  Existieren Notfallpläne, um die Versorgung der Bevölkerung Baden-Württem-
bergs mit sauberem Trinkwasser zu garantieren, auch nach einer Verschmut-
zung des Grundwassers der oberrheinischen Tiefebene?

Wie in der Antwort zur ersten Frage dargelegt, wird nach derzeitigem Kenntnis-
stand in absehbarer Zeit von keiner Gefährdung der Trinkwasserversorgung in 
Baden-Württemberg ausgegangen. 
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Nach der Trinkwasserverordnung müssen Betreiber von Anlagen der öffentlichen 
Wasserversorgung und Betreiber von Kleinanlagen mit Abgabe an Dritte einen 
sog. Maßnahmenplan aufstellen und bereithalten. Dieser Maßnahmenplan soll 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten Meldewege und Handlungs-
optionen aufzeigen. Darunter sind zwingend auch Angaben dazu enthalten,

•  wie in den Fällen, in denen die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist, da 
eine akute Schädigung der Gesundheit zu erwarten ist, die Umstellung auf eine 
andere Wasserversorgung zu erfolgen hat und

•  welche Stellen im Falle einer festgestellten Abweichung zu informieren sind 
und wer zur Übermittlung dieser Information verpflichtet ist.

Der Maßnahmenplan muss spätestens zur Inbetriebnahme der Anlage vorliegen, 
ist mindesten alle drei Jahre auf seine Aktualität zu prüfen und bei wesentlichen 
Änderungen zu aktualisieren. Das zuständige Gesundheitsamt muss dem Maßnah-
menplan jeweils zustimmen. 

In Vertretung

Dr. Baumann

Staatssekretär


